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AMTLICHE NACHRICHTEN 
Flächenmanagement; Eigentümerbefragung unbebauter 
Wohnbaugrundstücke – wir bitten um Ihre Mithilfe 

Für die Arbeit in den Bauämtern der Gemeinden ist die sogenannte 
Flächenmanagement-Datenbank (FMD) ein sinnvolles und praktisches Instrument. 
Sie erleichtert unserer Kommune den Umgang mit ihren 
Innenentwicklungspotenzialen deutlich. Mithilfe der Datenbank lassen sich Flächen 
im Gemeindegebiet Aicha vorm Wald, die potenziell neu bebaut werden können, 
erfassen und verwalten. Dazu gehören beispielsweise Baulücken und Brachflächen, 
aber auch Leerstände. So unterstützt sie die Gemeinde insbesondere darin, die 
Innenentwicklung zu dokumentieren und langfristig zu planen.  
 
Die  Verwaltung und Pflege dieser Datenbank obliegt unserem Bauamt. Daher bitten 
wir alle Grundstückseigentümer-/innen, an der Befragung, die wir in Kürze an Sie 
versenden werden, teilzunehmen und damit unsere Arbeit zu unterstützen.  Die 
Befragung soll beispielsweise Hinweise über die etwaige Bereitschaft über Bau- 
und/oder Verkaufsabsichten liefern.  
Zweck der Befragung ist es, hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden in der Gemeinde mit Hilfe des kommunalen Flächenmanagements einen 
Überblick über ggf. verfügbare Grundstücke (Baulücken, leer stehende 
Gebäude/Hofstellen) zu bekommen.  
Der Rücklauf der Fragebögen wird zusammen mit den schon vorhandenen Daten in 
die Flächenmanagement-Datenbank eingepflegt. Soweit gewünscht, bieten wir den 
Eigentümern/innen eine kostenlose Beratung an.  
Die Befragung ist freiwillig und verpflichtet zu nichts, die Regelungen zum 
Datenschutz werden ebenso beachtet. Bei Nichtbeantwortung oder einer 
ablehnenden Rückmeldung entstehen den Befragten keinerlei Nachteile. 
Alle in Frage kommenden Eigentümer/innen erhalten in den nächsten Tagen einen 
Fragebogen, der uns über ihre entsprechenden Interessen und Bedürfnisse 
Aufschluss geben soll. Die Angaben in den Fragebögen werden streng vertraulich 
und datenschutzkonform verwendet. Wir wären für die Bearbeitung bzw. 
Rücksendung der Fragebögen dankbar, auch wenn zu der einen oder anderen Frage 
keine Auskunft gegeben werden kann oder möchte.   
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
        Gemeindeamt 
        Aicha vorm Wald 
 

-  -  - 
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Hundesteuer 2019 
 
Die Hundesteuer für das Jahr 2019 ist spätestens am 01. Mai 2019 zur Zahlung fällig. Es gilt 
der Bescheid vom Vorjahr, sofern keine Änderungen eingetreten sind.  
 
Sollte eine Änderung eingetreten sein, bitten wir um entsprechende Benachrichtigung.  
 
Alle Hundebesitzer, welche bei der Gemeindekasse kein Mandat (Einzugsermächtigung) 
hinterlegt haben, werden hiermit aufgefordert, die Hundesteuer bis spätestens 01. Mai 2019 
auf das Gemeindekonto zu überweisen oder in der Gemeindekasse bar einzuzahlen.  
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass jeder Hundehalter im Bereich der Gemeinde 
Aicha vorm Wald seinen Hund im Rathaus (Steueramt) anzumelden hat, sofern bisher eine 
Anmeldung unterblieben ist. 
 
Anmeldepflicht besteht für jeden Hund, der über vier Monate alt ist (§ 11 der gemeindl. 
Hundesteuersatzung).  
Sollte ein bereits angemeldeter Hund nicht mehr gehalten werden oder verzieht ein 
Hundehalter mit seinem Hund in eine andere Gemeinde, so ist eine Abmeldung 
vorzunehmen. 
 
Die Steuer beträgt für den ersten Hund 26,00 €, für den zweiten Hund 52,00 € und für jeden 
weiteren Hund 100,00 €. 
 
 

              Tel. 08544/9630-22 
 

ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 02. Mai 2019, um 19.00 Uhr, im Rathaus, 
Sitzungssaal, statt. 
          Gemeindeamt  

  Aicha vorm Wald 
-  -  - 

 
HINWEIS FÜR ALLE ABNEHMER DER GEMEINDLICHEN WASSERVERSORGUNG 

 
Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass es für jeden Abnehmer von Trinkwasser sinnvoll ist, 
den gemeindlichen Wasserzähler in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. In jedem privaten Bereich der 
Wasserversorgung sind Sicherheitsventile eingebaut (z. B. Warmwasseraufbereitung) die eventuell undicht 
sein können. Um nicht von einem hohen Wasserverbrauch überrascht zu werden möchten wir auf eine 
regelmäßige Kontrolle hinweisen. 
 
          Georg Hatzesberger   
          1. Bürgermeister 

-  -  - 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Gemeindeamt 

           Aicha vorm Wald 
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An alle Betreiber  
privater Eigenwasser- bzw. Regenwassernutzungsanlagen 

 
Meldepflicht: 
Der Betrieb einer privaten Eigenwasser- bzw. Regenwassernutzungsanlage ist aus gebühren- und 
hygienerechtlichen Gründen meldepflichtig, sobald Wasser aus der öffentlichen Einrichtung entnommen oder 
Abwasser über die öffentliche Einrichtung entsorgt wird (z.B. Regenwasser für Toilettenspülung). Wir weisen 
darauf hin, dass Verstöße gegen diese Vorschriften als Abgabehinterziehung gewertet werden und somit auch 
eine Ahndung nach sich ziehen können. Sollten Sie eine private Eigenwasser- bzw. Regenwasseranlage betreiben 
und dies bisher noch nicht gemeldet haben, fordern wir Sie auf, dies umgehend zu tun. 
 
Eichdauer: 
Die hierfür verbauten Wasserzähler müssen nach einer Eichdauer von 6 Jahren selbständig ausgetauscht werden. 
Dafür sind die Betreiber selbst verantwortlich.  
Bitte bewahren Sie den alten Zähler für eine Ablesung/Überprüfung auf! 
 
 
          Gemeindeamt Aicha vorm Wald 
          Tel. (08544) 9630-22 
 

-  -  - 
 

 
 
 
 

 

50-Jahre 
Staatliche Realschule Tittling 

 
Feiern Sie mit uns am  
 

Samstag, den 18. Mai 2019 
 
Bereits ab 14:00 Uhr können Sie das Schulgebäude besuchen. Es erwarten Sie Schulhausführungen, 
naturwissenschaftliche Experimente, Ausstellungen, ein „Schulmuseum“, eine Unterrichtsstunde im 
digitalen Zeitalter u.v.a.m.  
 
Feiern Sie mit uns ab 18:00 Uhr in der Dreiburgenhalle bei Musik und kulinarischen Köstlichkeiten 
und nutzen Sie die Gelegenheit für ein „außerplanmäßiges“ Klassentreffen mit Ihren ehemaligen 
Schulkameraden/innen und Lehrer/innen. Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte aus 
Ihrer Realschulzeit, von denen Sie wissen, dass sie verzogen sind. Wenn Sie uns eine Rückmeldung 
über die erwartete Besucherzahl geben, reservieren wir gerne einen oder mehrere Tische für Ihren 
„Jahrgang“.   
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  (08504) 955 055-0 oder  sekretariat@realschule-tittling.de. 
 

-  -  - 
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
 
Käferholzfichten – umgeschnitten, liegengeblieben  
 
Waldbesitzer mit Borkenkäfern im Bestand sind vielfach in der gleichen Lage: Einerseits der Druck, die befallenen Bäume 
unverzüglich zu fällen und abtransportieren zu lassen. Andererseits: Kaum Abnehmer des Käferholzes, kaum 
Transportkapazitäten, die die befallenen Bäume wegbringen. Die Borkenkäfer fressen und fliegen weiter.  
 
Mit jedem Tag, an dem das Holz liegen bleibt, wächst der Ärger, der Stress und der psychische Druck.  
 
Was tun? Handeln und dokumentieren: Als Waldbesitzer sind sie – selbstverständlich – Mitglied in der örtlichen 
Waldbauernvereinigung oder in einer Forstbetriebsgemeinschaft. Wer es noch nicht ist wird sofort Mitglied. Handeln Sie. 
Jeder Kontakt mit Holzkäufern, Holzhändlern und Transportunternehmern wird schriftlich dokumentiert (Handy-
Protokolle zählen dazu).  
 
Der Waldbesitzer ist für seinen Wald verantwortlich. Nicht für zögerlichen oder nicht funktionierenden Abtransport.  
 
Übrigens: Käferholzfichten sind Problembäume und dürfen nur von Fachleuten und Personen mit geeigneter Technik 
(Mindeststandard: Forstseilwinde) gefällt werden.  
 
Alle anderen, ungeeigneten Fällmethoden sind nach den Arbeitsschutzvorschriften und nach den 
Unfallverhütungsvorschriften verboten. 
          Fritz Allinger 
          Friedrich.allinger@svlfg.de 

-  -  - 
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Dommusik Passau 

 

Termine Mai 2019 
 

  Von 2. Mai bis Ende Oktober 2019, 12.00 Uhr 

  Mittagskonzerte 

 

  Donnerstag, 2. Mai 2019, 19.30 Uhr 

  Abendorgelkonzert 

  Domorganist Ludwig Ruckdeschel 

  

  Donnerstag, 9. Mai 2019, 19.30 Uhr 

  Abendorgelkonzert 

  Domorganist Ludwig Ruckdeschel  

 

  Sonntag, 12. Mai 2019, 9.30 Uhr 

  4. Sonntag der Osterzeit | Hochamt 

  W. A. Mozart: Laudate Dominum KV 339 

  G. F. Händel: Meine Seele hört im Sehen HWV 207 

  Eva Zettl, Sopran; Kammermusikensemble am Stephansdom 

 

  Donnerstag, 16. Mai 2019, 19.30 Uhr 

  Abendorgelkonzert 

  Gregorianik und Orgelimprovisation 

  Choralschola Graz, unter der Leitung von Prof. Franz Karl Praßl, 

  Domorganist Ludwig Ruckdeschel 

 

  Sonntag, 19. Mai 2019, 9.30 Uhr 

  5. Sonntag der Osterzeit | Hochamt 

  C. Monteverdi: Missa in illo tempore 

  Cantate Domino 

  cappella cathedralis 

 

  Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.30 Uhr 

  Abendorgelkonzert 

  Domorganist Ludwig Ruckdeschel 

 

  Donnerstag, 30. Mai 2019, 9.30 Uhr 

  Christi Himmelfahrt | Pontifikalamt 

  L. Mozart: Messe in A 

  F. Schaller: Ascendit Deus in jubilatione 

  Domchor, Solisten, Domorchester 

 

  Donnerstag, 30. Mai 2019, 17.00 Uhr 

  Marienandacht in Niedernburg und im Hohen Dom St. Stephan zu Passau 

  im Gedenken an die Flucht des Altöttinger Gnadenbildes im Jahre 1919 nach Passau 

  17.00 Uhr Eingang Kirche Niedernburg 

  18.00 Uhr Prozession zum Dom 

  ca. 18.30 Uhr Pontifikalmaiandacht im Dom 

  Bläser, Domkantorin Frau Fruth, Domorganist Ludwig Ruckdeschel 

 
 

-  -  - 
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BürgerEnergieStammtisch Sittenberg 

 
-  -  - 
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Ferienprogramm 2019 
 
Die Jungen Frauen Aicha (JuFrA) möchten wieder mit Unterstützung der Gemeinde Aicha vorm Wald für die 
Sommerferien ein Ferienprogramm erstellen. 
Dazu brauchen wir jedoch die Mithilfe von Vereinen und Privatpersonen, die verschiedenen Veranstaltungen 
oder Unternehmungen ehrenamtlich durchführen und betreuen können. 
Es könnten Schnupperstunden in den verschiedenen Vereinen angeboten werden oder Spiele-Nachmittage 
und ähnliches. Gerne können sich auch Privatpersonen mit verschiedenen Aktivitäten wie Wanderungen, 
Imkerbesuch, Basteln, Backen usw. einbringen. 
 
Bitte Programmangebote mit folgenden Angaben: 
 

- Datum und Wochentag 
- Art und Inhalt der Veranstaltung 
- Veranstalter (mit Logo falls vorhanden) 
- Treffpunkt und Uhrzeit 
- Ansprechpartner und Telefonnummer 
- Evtl. Altersbegrenzung 
- Evtl. Besonderheiten, die zu beachten sind (z.B. Allergien,…) 
- Evtl. Mitzubringen (Unkostenbeitrag, besondere Kleidung,…) 
- Anmeldung mit Kontaktdaten (falls erforderlich) 

 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und hoffen auf viele schöne Anregungen. 
Meldungen bitte bis Ende Mai bei Nicole Willmerdinger, Tel. 08544/9725022 oder 
nicole.willmerdinger@gmx.de 

-  -  - 
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